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ANLAGE 
 

Vereinbarung über die städtebauliche Entwicklung  
des Areals Keupstraße/Schanzenstraße 

 
 
Die Stadt Köln, 
vertreten durch die Oberbürgermeisterin,  
Dezernat Stadtentwicklung, Planen und Bauen und 
Dezernat Mobilität und Liegenschaften 
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, 
 

- Stadt -  
 

und 
 
gentes Schanzenviertel Köln GmbH 
Ernst-Poensgen-Allee 17 
40629 Düsseldorf, 
vertreten durch den Geschäftsführer Michael Kraus, 
 

- Vorhabenträger - 
 
 
schließen folgenden Vertrag: 
 
 

Präambel 
 
Der Vorhabenträger hat das Grundstücksareal im Bereich Keupstraße / Schanzenstraße be-
stehend aus den Flurstücken 2323, 2324, Grundbuch von Mülheim des Amtsgerichts Köln, 
Blatt 14074 von der Schanzenstraße 22 GbR erworben. Für das Grundstücksareal sowie 
den weiteren Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs Köln-Mülheim / Schanzenstraße hat 
die Stadt im Jahr 2015/2016 ein städtebauliches Werkstattverfahren durchgeführt, das einen 
bestimmten Städtebau für diese Flächen vorsieht. Der Vorhabenträger beabsichtigt, diesen 
Städtebau aufzugreifen und in Abstimmung mit der Stadt umzusetzen. Hierzu hat der Vorha-
benträger in Abstimmung mit der Stadt einen Bauvorbescheid beantragt. Ein Teil der Fläche 
ist zudem als geeigneter Standort für das Mahnmal des NSU-Anschlags in der Keupstraße 
vorgeschlagen worden. Die Stadt würde das Mahnmal gerne an diesem Standort umsetzen. 
Diesem Interesse möchte der Vorhabenträger Rechnung tragen. Des Weiteren wurden Über-
legungen angestellt, auf dem Grundstücksareal eine neue städtische Schule zu errichten. 
Diese Pläne sollen nach politischer Entscheidungsfindung nicht weiterverfolgt werden. Zur 
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Schaffung einer gemeinsamen Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung der Entwicklung 
vereinbaren die Parteien folgendes: 
 
 

§ 1 
Abstimmung der Planung 

 
Die Erkenntnisse des Werkstattverfahrens des ehemaligen Güterbahnhofs Köln-Mülheim / 
Schanzenstraße (Anlage 1) sind Grundlage für das städtebauliche Konzept. Anpassungen 
und Konkretisierungen bedürfen einer Abstimmung zwischen dem Vorhabenträger und der 
Stadt:  

1. Die Abstimmung über die planungsrechtlichen Kriterien zwischen den Parteien ist er-
folgt und in die als Anlage 2 beigefügte Bauvoranfrage eingeflossen. Die Stadt si-
chert zu, dass eine Bebauung, die der abgestimmten Bauvoranfrage entspricht, auf 
der Grundlage des § 34 Baugesetzbuches genehmigt werden kann.  

 
2. Die Parteien sind sich einig, dass im Zuge der Planungen zum Bauantrag, die Gestal-

tung des Vorhabens mit dem Gestaltungsbeirat abgestimmt wird. Dies erfolgt sowohl 
bezüglich des städtebaulichen Entwurfs als auch bezüglich des konkretisierten Hoch-
baus mit Fassadenentwürfen. Der Vorhabenträger wird die Empfehlungen des Ge-
staltungsbeirates in seiner Planung berücksichtigen, sofern das sich aus der Kubatur 
des Bauvorbescheides ergebende Flächenkonzept dadurch nicht reduziert wird. 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich bereits jetzt, nur die nach diesen Vorgaben ab-
gestimmte Planung auf der Vorhabenfläche zu realisieren.  
 
 

§ 2 
Nutzungs- und Erschließungskonzept für den Bauantrag 

 
1. Die übrigen Anforderungen des Werkstattverfahrens und weitere städtebaulicher 

Wünsche der Stadt Köln werden durch die Einhaltung der folgenden Verpflichtungen 
erfüllt: 

 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, in dem Bauantrag auf Grundlage des beantrag-
ten Bauvorbescheides ca. 80 % der geplanten oberirdischen Bruttogeschossfläche für 
 Wohnnutzung und davon 30 % für den öffentlich geförderter Wohnungsbau sowie 5% 
 im preisgedämpften Wohnungsbau zu realisieren . Die übrigen ca. 20 % bleiben einer 
 gewerbliche Nutzung (Handel, Büro, Gewerbe, medizinische Einrichtungen u.ä.) vor-
 behalten.  
 

2. Der Vorhabenträger prüft, ob zwei Einrichtungen für die Großtagespflege für Kinder 
mit je max. 150 m² Bruttogeschossfläche im EG oder 1. OG baulich und wirtschaftlich 
untergebracht werden können. Die Anforderungen an die Großtagespflege sind in 
Anlage 3 dargestellt. 
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3. Die Parteien sind sich einig, dass die Errichtung einer Schule nicht den Anforderun-
gen des Werkstattverfahrens entspricht. Die Stadt wird vom Vorhabenträger keine Er-
richtung einer Schule auf dem Areal verlangen. 
 

4. Der Vorhabenträger verpflichtet sich auf Grundlage eines Verkehrsgutachtens ein 
Erschließungskonzept zu erstellen und mit der Stadt abzustimmen. Hierbei muss 
auch die Lage der Tiefgaragenzu- und abfahrten geprüft werden. Ziel ist es er-
hebliche Behinderungen des Verkehrsflusses insbesondere des ÖPNV im Umfeld 
zu verhindern.  
 

5. Der Vorhabenträger verpflichtet sich darüber hinaus auf Grundlage eines Ver-
kehrsgutachtens ein Mobilitätskonzept zu erstellen und mit der Stadt abzustim-
men. Die Erforderlichkeit und Machbarkeit einer Mobilitätsstation ist dabei Be-
standteil der Prüfung. 

 
6. Der Vorhabenträger verpflichtet sich, Einzelhandelsnutzungen mit der Stadt im 

Hinblick der Ergänzungsbedarfe des im Einzelhandels- und Zentrenkonzepts der 
Stadt Köln ausgewiesenen Stadtteilzentrums abzustimmen. 
 

7. Der Vorhabenträger verpflichtet sich, ein Freiraumraumkonzept zu beauftragen 
und mit der Stadt abzustimmen, dessen Erkenntnisse in den Bauantrag einfließen 
sollen. Dabei gilt es insbesondere auch Freiflächen zum Aufenthalt und Verweilen 
zu gestalten und einen möglichst hohen Vegetationsanteil zu erreichen. Geprüft 
werden soll auch die Machbarkeit von Fassadenbegrünung. 
 

8. Der Vorhabenträger verpflichtet sich, durch Grundbucheintragungen sicherzustel-
len, dass das Recht auf Betretung und Nutzung wichtiger Wegeverbindungen und 
Freiflächen, die in Anlage 3 gekennzeichnet sind, durch die Allgemeinheit recht-
lich zu sichern.  
 

9. Verstößt der Vorhabenträger gegen seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag durch 
Beantragung einer Baugenehmigung, die von der nach § 1 und § 2 abgestimmten 
Planung abweicht, wird die Stadt ein Planerfordernis feststellen, da städtische Zielset-
zungen mit dem Vorhaben gefährdet sein könnten. Die Verwaltung der Stadt schlägt 
dann den politischen Gremien die Aufstellung eines Bebauungsplans mit Plansiche-
rungsinstrumenten vor. 
 

 
 

§ 3 
Denkmal 

 
1.  Der Vorhabenträger unterstützt die Bestrebungen zur Errichtung des Denkmals für 

den NSU Anschlag in der Keupstraße. Zu diesem Zweck stellt er unentgeltlich die in 
Anlage 4 dargestellte Fläche mit einer Größe von ca. 550 m² für das Denkmal zur 
Verfügung.  
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2. Die Umsetzung des Denkmals auf dieser Fläche erfordert ein Zusammenspiel mit der 
städtebaulichen Struktur des beantragten Vorhabens. Die Stadtwird daher einen 
Workshop durchführen, um die Ausgestaltung des Denkmals an diesem Standort 
festzulegen. Aus der Gestaltung des Denkmals kann sich ein Anpassungsbedarf für 
das Vorhaben ergeben. Der Vorhabenträger wird seine Planung an die Ergebnisse 
des Workshops anpassen mit der Maßgabe, dass das sich aus der Kubatur der Bau-
voranfrage ergebende Flächenkonzept dadurch nicht reduziert wird. Sofern die städ-
tebauliche Figur des Vorhabens aufgrund dieser Änderungen für das Denkmal anzu-
passen ist, werden die Parteien dies im Rahmen der Erstellung des Bauantrages ab-
stimmen.  

 
3. Zur Absicherung von Ziffer 1 wird der Vorhabenträger zugunsten der Stadt unverzüg-

lich eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit eintragen lassen, die zur Duldung des 
Denkmals verpflichtet.  

 
4. Die Stadt übernimmt ab Übergabe der Fläche die Verkehrssicherungspflicht und ver-

pflichtet sich dazu, dass Denkmal zu errichten und zu unterhalten. Über die Details 
der Errichtung, der Nutzung des Grundstücksteils, der Unterhalts- und Verkehrssiche-
rungspflichten sowie einer möglichen Übertragung an die Stadt werden die Parteien, 
sofern erforderlich, eine separate Vereinbarung schließen. Die Parteien haben die 
Absicht, den Grundstücksteil an die Stadt zu übertragen, sofern eine Über- oder Un-
terbauung dieser Fläche im Zuge der weiteren Planung nicht erfolgt.  

 
 

§ 4 
Vorkaufsrecht 

 
1.  Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung verzichtet die Stadt ausdrücklich auf die 

Ausübung jeglicher Vorkaufsrechte für den Erwerb der Vorhabenfläche (Flurstücke 
2323 und 2324) des Vorhabenträgers von der Schanzenstraße 22 GbR durch den 
Vertrag des Notars Dr. Bürger Urkundenrolle Nr.: A 2827/2020. Dies gilt für Vorkaufs-
rechte nach §§ 24 und 25 BauGB ebenso wie für besondere öffentlich-rechtliche Vor-
kaufsrechte und etwaige privatrechtliche Vorkaufsrechte. 

 
2. Die Stadt verpflichtet sich, in entsprechender Anwendung von § 28 Abs. 1 S. 3 

BauGB dem Vorhabenträger ein Zeugnis über die Nichtausübung von Vorkaufsrech-
ten innerhalb von 4 Wochen nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung auszustellen. 

 
 

§ 5 
Weitere Vereinbarungen 

 
1. Zur Umsetzung dieser Vereinbarung werden die Parteien, sofern erforderlich, in Ver-

handlungen über die Konkretisierung der Verpflichtungen aus § 1, § 2 und § 3 eintre-
ten. 
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2.  Weiterhin werden die Parteien einen Zeitplan abstimmen, innerhalb dessen die Ab-
stimmung der Planung und das Baugenehmigungsverfahren erfolgen sollen. Die Par-
teien sichern zu, alle Maßnahmen zur Umsetzung dieser Vereinbarung im gegenseiti-
gen Interesse zu fördern und vertrauensvoll zusammenzuwirken. 

 
 

§ 5 
Rechtsnachfolge 

 
1.  Der Vorhabenträger verpflichtet sich ferner, einem Rechtsnachfolger im Eigentum die 

Verpflichtungen dieses öffentlich-rechtlichen Vertrags vollumfänglich aufzuerlegen 
und der Stadt die Rechtsnachfolge und die Pflichtenübertragung unverzüglich nach 
Abschluss des Kaufvertrags mitzuteilen. 

 
 

§ 6 
Salvatorische Klausel/ Schriftform/Gerichtsstand 

 
1. Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt die Gültigkeit des übri-

gen Vertragsinhaltes nicht. Unwirksame Bestimmungen sind durch Vereinbarungen 
zu ersetzen, die dem ursprünglich Gewollten möglichst nahekommen.  

 
2. Nebenabreden sind nicht getroffen.  
 
3. Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.  
 
4. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Köln. 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Ergebnis Werkstattverfahrens ehemaliger Güterbahnhof Köln Mülheim / Schan-

zenstraße (2015/2016) 
Anlage 2:  Bauvoranfrage vom 01.10.2020 Lageplan 
Anlage 3: Öffentliches Wegerecht der privaten Freiraumflächen (Grundlage Bauvoranfrage) 
Anlage 4: Darstellung der Fläche für die Errichtung des Denkmals für die Opfer der NSU-

Anschläge (Grundlage Bauvoranfrage 
 

Köln, den  
 
Stadt Köln 
Die Oberbürgermeisterin 
 

Düsseldorf, den 
 
Vorhabenträger 
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Vereinbarung 
über die städtebauliche Entwicklung 
des Areals Keupstraße/ Schanzenstraße

Anlage 1

Ergebnis Werkstattverfahren ehemaliger 
Güterbahnhof Köln Mülheim / Schanzenstraße
(2015/2016)
Lageplan (Ausschnitt) (Maßstab 1:500/ A0)
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